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RS OGH 1976/3/23 4Ob313/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.03.1976

Norm

UrhG §49

UrhG §69

UrhG §70

Rechtssatz

Die Quali kation als Berichterstattung über Tagesergebnisse erfordert einen nachrichtenhaften, informativen

Charakter; die Berichterstattung darf nicht im Rahmen des Programmes eine darüber hinausreichende Wirkung

anstreben oder einen selbständigen, in bezug auf das betre ende Werk einen Eigenwert besitzenden Programmpunkt

darstellen. Die bruchstückhafte Wiedergabe soll eine Beeinträchtigung der Verwertungschancen des Urherbers

verhindern.

Entscheidungstexte

4 Ob 313/76

Entscheidungstext OGH 23.03.1976 4 Ob 313/76
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